
 

 

 

 

B e s c h l u s s v o r l a g e  15.09.2023 160/2023 

Bezeichnung ö nö öbF 

 

Fahrradbegleitkommission;  

hier: Wahl des Fahrradbeauftragten der Stadt Hameln und die Erstel-

lung einer Geschäftsordnung für die Fahrradbegleitkommission 

 

 

X 

 

 

 

 

B e r a t u n g s f o l g e Abstimmungsergebnis 

Gremium Datum Ja Nein Enth 

Ausschuss für Umwelt, Nachhaltigkeit und Klimaschutz 04.10.2023 11 0 0 

Verwaltungsausschuss 01.11.2023 beschlossen 

Rat 08.11.2023 39 0 0 

 

 

B e t e i l i g t e   O r g a n i s a t i o n s e i n h e i t e n U n t e r s c h r i f t e n 

 

U n t e r s c h r i f t e n 

Abteilungsleitung Fachbereichsleitung Dezernatsleitung Fachbereichsleitung 1 Oberbürgermeister 

     

  

Stadt Hameln 

52 Verkehrsplanung und Straßenwesen 

 



2 

B e s c h l u s s v o r s c h l a g 160/2023 
 

a) Herr Robert Lendeckel wird zum ehrenamtlichen Fahrradbeauftragten der Stadt Hameln, rückwir-

kend zum 14.09.2023, gewählt. 
 

b) Die Verwaltung wird beauftragt, eine Geschäftsordnung für die Fahrradbegleitkommission zu ent-
wickeln und erneut dem Rat der Stadt Hameln zur Beschlussfassung vorzulegen. 

 

B e g r ü n d u n g  

 

Zu a): 

Herr Lars Reineke ist als Fahrradbeauftragter zurückgetreten. Die Stelle ist wiederzubesetzen, um die 

städtischen Belange im Bereich des Radverkehrs zu unterstützen. 

Herr Robert Lendeckel wurde im Rahmen der Fahrradbegleitkommission am 14.09.2023, seitens des 

Allgemeinen Deutscher Fahrrad-Clubs (ADFC) vorgeschlagen, einstimmig gewählt und hat dann auch 

bereits die Sitzung der Kommission kommissarisch geführt. Deshalb schlägt die Fahrradbegleitkom-

mission einstimmig dem Rat der Stadt Hameln vor, dass Herr Lendeckel als ehrenamtlicher Fahrrad-

beauftragter gewählt wird. 

Herr Robert Lendeckel ist wohnhaft in Hameln und Lehrer bei der Elisabeth-Belling-Gesamtschule. 

Als leidenschaftlicher Radfahrer und auch Mitglied im ADFC möchte Herr Lendeckel einen Beitrag zu 

der notwendigen Mobilitätswende beisteuern und die Belange der Stadtgesellschaft in Bezug auf den 

Radverkehr vertreten. Er wird sich bei nächsten Gelegenheit im Ausschuss für Umwelt, Nachhaltigkeit 

und Klimaschutz vorstellen. 
 

zu b): 

Die Fahrradbegleitkommission der Stadt Hameln stellt einen wesentlichen Baustein zur Weiterent-

wicklung der Radverkehrsinfrastruktur dar. Zudem dient die Kommission dazu, die Nutzung des Fahr-

rades als umweltfreundliches Verkehrsmittel durch die Bürgerschaft zu fördern und das Profil als fahr-

radfreundliche Stadt kontinuierlich zu verbessern.  

Hierzu sind in der Vergangenheit viele politische Beschlüsse gefasst worden. Um diese Vielzahl der 

Beschlüsse zu bündeln und zu vereinheitlichen ist es notwendig, eine Geschäftsordnung zu entwi-

ckeln. 

Auch eine Geschäftsordnung würdigt nicht zuletzt die Bedeutung der städtischen Fahrradbegleit-

kommission zum Zwecke der Stärkung des Radverkehrs. 

Die Geschäftsordnung wird in der Zusammenarbeit mit der Fahrradbegleitkommission entwickelt. 
 

Personelle Auswirkungen 

Ja. Der personelle Aufwand wird durch das vorhandene Personal geleistet. 
 

Finanzielle Auswirkungen 

Nein. 
 

Organisatorische Auswirkungen 

Nein. 
 

Ökologische Auswirkungen (zusätzlich Angabe in t CO2-Äquivalent, soweit möglich) 

Nein. 

 
 

Ä n d e r u n g e n   /   E r g ä n z u n g e n  

 
 


